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Hintergrund und Zielsetzung der Studie 

Der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments hat eine Studie zu den interinstitutionellen Beziehungen zum 
Umgang mit Petitionen mit besonderem Schwerpunkt auf der Rolle der Europäischen Kommission in diesem Verfahren in 
Auftrag gegeben. Mit diesem Projekt wird auf das Anliegen des Petitionsausschusses reagiert, die Behandlung von 
Petitionen durch die Organe der Union zur Erfüllung dieses Bürgerrechts, das für das Funktionieren der partizipativen 
Demokratie wesentlich ist, zu verbessern. 

Der Zweck dieser Studie ist, das Petitionsverfahren im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss 
des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission als Hüterin der Verträge zu analysieren. Bei den meisten 
Petitionen geht es um Angelegenheiten, die durch Unionsrecht geregelt sind, wobei zahlreiche Petitionen mit der 
Umsetzung des Umweltrechts im Zusammenhang stehen. Das Europäischen Parlament ersuchte, im Rahmen dieser 
Studie besonderes Augenmerk auf Petitionen zu legen, die sich mit Umweltangelegenheiten befassen.  

Hauptergebnisse und Empfehlungen 

Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union und jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder 
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben gemäß Artikel 24 und 227 AEUV das Recht, Petitionen an das 
Europäische Parlament zu richten, sofern sie die Angelegenheit unmittelbar betrifft und in den Tätigkeitsbereich der EU 
fällt. Als Vertretungsorgan der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union (Artikel 14 EUV) ist das Europäische 
Parlament naturgemäß der Empfänger von Petitionen und trägt eine besondere Verantwortung in Bezug darauf, dass 
Petitionen als ein Schlüsselelement partizipativer Demokratie in der Europäischen Union weiterverfolgt werden.2  

Die Anerkennung der Rechte als EU-Bürger wurde auch durch die Annahme der Grundrechtecharta gefestigt3. Im 
Speziellen wird darin in Artikel 44 festgestellt, dass „die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache abrufbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/659507/IPOL_STU(2021)659507_EN.pdf 
2Artikel 10 Absatz 3 EUV. 
3Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkennt auch eine Reihe bürgerlicher, politischer, wirtschaftlicher und sozialer 

Rechte, die EU-Bürgerinnen und -Bürgern gewährt werden.  

Diese Studie wurde auf Antrag des Petitionsausschusses von der Fachabteilung Bürgerrechte und 
konstitutionelle Angelegenheiten des Europäisches Parlaments in Auftrag gegeben.  Sie stellt eine Analyse 
des EU-Petitionsrechts, als ein Schlüsselelement partizipativer Demokratie, und seiner Verfahren dar, 
wobei der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss und der Kommission 
liegt. Untersucht werden die Verfahren zur Behandlung von Petitionen und Verstößen gegen das EU-
Recht, insbesondere gegen das Umweltrecht der EU. Sie bietet einen Überblick über die Hauptmerkmale 
nationaler Petitionssysteme im Verhältnis zum EU-System und gibt dem EP und der Kommission 
Handlungsempfehlungen, um die Bearbeitung von Petitionen zu verbessern. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/659507/IPOL_STU(2021)659507_EN.pdf
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juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat [...] das Recht [haben], eine Petition an 
das Europäische Parlament zu richten“.  

Petitionen stellen eine Chance dar, die EU bürgernäher zu gestalten, da auf diesem Weg Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger an die EU-Organe übermittelt werden und so eine Überprüfung und wo immer es geht eine Lösung der Anliegen 
von Petenten ermöglichen.  

Dem Petitionsausschuss kommt dabei die grundlegende Rolle des Vermittlers zwischen den Unionsbürgern und den 
Organen der EU zu4. Die große Zahl an Petitionen, die das Europäische Parlament jedes Jahr erhält, erfordert, dass der 
Petitionsausschuss Anstrengungen unternimmt, diese ordnungsgemäß zu bearbeiten und zeitgerecht Lösungen für die 
Anliegen der Bürger zu präsentieren5. Entsprechend den 2015 angenommenen Leitlinien des Petitionsausschusses6 kann 
der Ausschuss andere Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen um Auskünfte oder Stellungnahmen zu den in der 
Petition behandelten Themen ersuchen. Darüber hinaus wird in den Leitlinien festgestellt, dass, „wenn sich eine Petition 
auf eine bestimmte Situation in einem Mitgliedstaat bezieht, [...] der Ausschuss die Petition zusammen mit konkreten 
Fragen an den betroffenen Mitgliedstaat übermitteln [sollte].“7 Das Europäische Parlament ruft die Organe der EU und die 
Mitgliedstaaten dazu auf, ihr Möglichstes zu tun, um umgehend wirksame Lösungen für die von Petenten vorgebrachten 
Problematiken bereitzustellen8. 

Der Ausschuss leitet Petitionen nicht direkt an die Europäische Bürgerbeauftragte weiter, da der Petent selbst entscheidet, 
ob er eine Beschwerde bei der Bürgerbeauftragten einreichen möchte oder nicht. Der Ausschuss kann den Petenten 
jedoch dazu raten, eine Beschwerde an die Bürgerbeauftragte zu senden, wenn er der Auffassung ist, dass die 
Angelegenheit in ihre Zuständigkeit fällt9. 

Die von Petenten vorgebrachten Themen und Fragen beziehen sich oft auf Angelegenheiten, die die gesamte EU 
betreffen, oder erfordern die Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen in der gesamten EU. Petitionen, die einen 
Tätigkeitsbereich der EU betreffen, können sich auf einen oder mehrere EU-Mitgliedstaaten und dessen bzw. deren 
Umsetzung von EU-Maßnahmen oder -Politik beziehen, sofern diesbezüglich der EU-Kommission die Aufsicht über die 
Anwendung des EU-Rechts zukommt10.  

Die Rolle der Kommission als Hüterin der Verträge besteht darin, die allgemeinen Interessen zu fördern und für die korrekte 
Anwendung der Verträge und der kraft der Verträge erlassenen Maßnahmen zu sorgen (Artikel 17 Absatz 1 EUV). Für eine 
bedeutende Anzahl an Petitionen ist eine Mitwirkung der Kommission erforderlich und der Petitionsausschuss übermittelt 
ihr ein Ersuchen um Stellungnahme11. Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss und der Europäischen 
Kommission ist erforderlich, um dafür zu sorgen, dass Petitionen ordnungsgemäß behandelt werden und das EU-Recht 
umfassend umgesetzt wird, was sich positiv auf die Glaubwürdigkeit der EU-Organe im Hinblick darauf auswirkt, den 
Schutz der Grundrechte der Bürger sicherstellen12.  Die Kommission kann entweder eine Stellungnahme und 
Bemerkungen zu laufenden Maßnahmen abgeben oder beschließen, aufgrund der Petition tätig zu werden und 
beispielsweise – wie in seltenen Fällen – einen Vorschlag für neue legislative Maßnahmen vorlegen.  

Kommissar Maroš Šefčovič, Vizepräsident für Interinstitutionelle Beziehungen, machte bei seiner ersten Anhörung im 
Europäischen Parlament im November 2019 Zusagen in Bezug auf seinen Geschäftsbereich, die sich auch auf Petitionen 
bezogen. Ein Jahr später ist es nun vor dem Hintergrund der COVID-19-Krise sehr schwierig festzumachen, ob diese 
Versprechen eingelöst wurden, jedoch können folgende Aussagen getroffen werden:  

• Das von der Kommission angewendete Verfahren zum Umgang mit Ersuchen um Stellungnahme zu Petitionen 
ist weder öffentlich zugänglich noch folgt es transparenten Regeln. Die jährlichen Berichte der Kommission über die 
Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts beziehen sich nur sehr allgemein auf Petitionen, was das Fehlen eines 
geeigneten Systems zur Sammlung von Daten über Petitionen und darüber, wie diese mit 
Vertragsverletzungsverfahren oder EU-Rechtsakten verknüpft sind, belegt. Klarere Regeln für die Bearbeitung von 
Petitionen durch die Kommission könnten die Transparenz des Systems verbessern.   

                                                             
4 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2018 zu den Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 

(2018/2104(INI)).  
5 Bericht über die Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 (2018/2104(INI)). 
6 Leitlinien Petitionsausschuss, Dezember 2015, aktualisiert im Januar 2018, PE575.044v05-00. 
7 Ebenda. 
8 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2018 zu den Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 
(2008/2104(INI)) S. 1 und 2. 
9 Leitlinien Petitionsausschuss, Dezember 2015, aktualisiert im Januar 2018, PE575.044v05-00, S. 12.  
10 Ebenda.  
11 Bericht über die Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 (2018/2104(INI)). 
12 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Dezember 2017 über die Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2016 
(2017/2222(INI), S. 4. 
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• Die Qualität der Antworten der Kommission auf Ersuchen um Stellungnahme zu Petitionen stellt eine 
Herausforderung dar, die oftmals vom Europäischen Parlament erwähnt wird. Dazu gehört auch die Tendenz auf Seiten 
der Kommission, sich für die Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf die in der Petition angesprochenen Themen als 
nicht zuständig zu erachten. Es scheint Unterschiede in der Terminologie zu geben, was sich negativ auf die Effektivität 
im Umgang mit Petitionen auswirkt. In Artikel 227 AEUV ist festgelegt, dass von EU-Bürgerinnen und -Bürgern 
Petitionen zu Angelegenheiten eingereicht werden können, die in den Tätigkeitsbereich der Union fallen und die 
ihn oder sie unmittelbar betreffen. Dazu gehören Bereiche, in denen die Kommission über ein Gesetzgebungsrecht 
verfügt, oder Bereiche, in denen die EU dafür zuständig ist, Maßnahmen zur „Unterstützung, Koordinierung oder 
Ergänzung“ der Maßnahmen von Mitgliedstaaten durchzuführen. Die Kommission scheint dies dahingehend 
auszulegen, dass sie in Bezug auf jene Petitionen Maßnahmen ergreifen kann, in denen Themen angesprochen 
werden, die mit der Anwendung des EU-Rechts im Zusammenhang stehen und bezüglich derer der EU ein 
Gesetzgebungsrecht zukommt, und sie deshalb durch das Ändern oder Vorschlagen eines Gesetzgebungsaktes oder 
die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens wegen mangelnder Einhaltung von Vorschriften tätig werden 
könnte. In vielen Fällen könnte die Kommission jedoch aktiv werden, indem sie Maßnahmen zur allgemeinen 
Information oder Bewusstseinsbildung ergreift oder Diskussionen in Bezug auf ein koordiniertes Vorgehen zwischen 
den Mitgliedsstaaten fördert. Das EP sollte in Erwägung ziehen, eine Klärung der Zuständigkeit der Kommission 
hinsichtlich Petitionen zu fordern, und zwar auch in Bezug auf Angelegenheiten, die zwar in einen Tätigkeitsbereich 
der EU fallen, jedoch nicht in einen Politikbereich, in dem die EU über ein Gesetzgebungsrecht verfügt.   

• Die Maßnahmen der EU im Umgang mit Petitionen sind von den Prioritäten der Kommission im Umgang mit Verstößen 
gegen das EU-Recht abhängig. Laut der GD ENV handelt es sich bei zwei Dritteln der eingegangenen Petitionen um 
individuelle Petitionen, die mit einem bestimmten Problem oder einem bestimmten Ort verknüpft sind13. Es 
liegt im Ermessen der Kommission, über die im Zusammenhang mit Verstößen gegen das EU-Recht zu ergreifenden 
Maßnahmen zu entscheiden. Auf Grundlage dieses Ermessensspielraums entschied die Kommission, ihre Maßnahmen 
zu priorisieren und sich auf Fälle zu konzentrieren, in denen es um schwere systembedingte Mängel geht, wodurch 
Einzelfälle und somit individuelle Petitionen ausgeschlossen wurden. Im Bericht des Petitionsausschusses zum Jahr 
2017 wurde der Ermessensspielraum, den sich die Kommission im Umgang mit Bürgerbeschwerden in Bezug auf 
Einzelfälle einräumt, kritisiert und es wurde angemerkt, dass die Weigerung der Kommission, Bürgerbeschwerden 
nachzugehen, die auf Einzelfällen basieren, negative Auswirkungen haben und so etwa ein „Verständnis von 
möglicherweise schwerwiegenden systembedingten Mängeln verhindern kann, was dazu führen kann, dass 
mehrfache Rechtsverletzungen zulasten zahlreicher Bürger weiterbestehen“14. Außerdem wird durch diese 
strategische Entscheidung der Kommission der Großteil der Zuständigkeit für die Überwachung möglicher Verstöße 
gegen das EU-Recht den nationalen Gerichten überlassen. Der Ausschuss erachtete einen solchen Ansatz im Bereich 
des Umweltrechts als schädlich und vertrat die Auffassung, dass die Kommission damit „insgesamt ihrer Rolle als 
Hüterin der Verträge nicht gerecht wird“15. Ebenso kann argumentiert werden, dass in einigen individuellen Petitionen 
Probleme thematisiert werden könnten, mit denen auch andere Bürger konfrontiert sind, und die daher ein 
gemeinsames Vorgehen erfordern würden. Außerdem könnte eine Nichtbearbeitung von in Petitionen 
vorgebrachten Einzelfällen als Verstoß gegen das Petitionsrecht der Bürger erachtet werden, welches sich nicht 
auf Angelegenheiten von strategischer Bedeutung oder auf solche beschränkt, die strukturelle Probleme 
widerspiegeln.  

Das Europäische Parlament sollte weiterhin die Europäische Kommission dazu auffordern, alle Themen im 
Zusammenhang mit Verstößen gegen das EU-Recht, die in Petitionen angesprochen werden, als Priorität hinsichtlich 
der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens zu erachten. Dem sollte noch größere Bedeutung beigemessen 
werden, wenn sich die Themen auf Umweltrecht und -politik beziehen, da diese große Bedeutung für die 
Unionsbürgerinnen und -bürger haben. Dies würde auch der aktuellen Kommissionsinitiative zum Grünen Deal 
entsprechen.  

• Der Petitionsausschuss hat die Kommission wiederholt dazu aufgefordert, die Bearbeitung von Petitionen zu 
verbessern16. Die Kommissionsdienststellen haben bestätigt, dass es ein spezielles IT-Tool der Kommission gibt, mit 
dem eine koordinierte Antwort an das Europäische Parlament über das Generalsekretariat sichergestellt wird. Diese 
Datenbank ist jedoch nicht öffentlich zugänglich und bietet keine umfassenden Informationen über das Verfahren der 
Kommission zur Bearbeitung von Petitionen, zu den Reaktionen auf Ersuchen um Stellungnahme oder zu der Anzahl 
der Petitionen die, aufgegliedert nach Politikbereichen, zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens oder einer 
anderen legislativen oder nicht legislativen Maßnahme geführt haben.  

                                                             
13 Befragung der Kommissionsdienststellen, November 2020. 
14 Bericht über die Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2017 (2018/2104(INI)). 
15 Ebenda. 
16 Bericht zu den Ergebnissen der Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 2019 (2020/2044(INI)). 
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Die Petitionsdatenbanken des Europäischen Parlaments enthalten keine Informationen zum Zusammenhang 
zwischen Petitionen und Verstößen. Dies gilt sowohl für die mit dem öffentlichen WebPortal verknüpfte Datenbank als 
auch für die interne Datenbank zu Internetpetitionen. Die beiden Organe könnten bei der Entwicklung kompatibler IT-
Tools zusammenarbeiten. Mit diesen könnten Informationen zu Petitionen sowie der Zusammenhang mit Maßnahmen 
der Kommission – einschließlich der Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren – bezüglich der in den Petitionen 
angesprochenen Themen vermittelt werden.  

• Der Zusammenhang zwischen der Bearbeitung von Petitionen durch die Kommission und den Verstößen ist nicht 
ordnungsgemäß festgehalten bzw. definiert und Informationen zur Anzahl der Petitionen, die dieselben Themen 
behandeln, die auch Gegenstand von Verstößen sind oder Maßnahmen der Kommission nach sich ziehen, sind nicht 
immer verfügbar. Es gibt keine systematischen Aufzeichnungen zum Zusammenhang zwischen Petitionen und 
Verstößen oder irgendwelchen anderen von der Kommission ergriffenen Maßnahmen. Der Petitionsausschuss 
sollte die Kommission weiterhin auffordern, ihm systematische Informationen in Bezug auf laufende EU-Piloten und 
Vertragsverletzungsverfahren, die mit in Petitionen angesprochenen Themen im Zusammenhang stehen, 
bereitzustellen. 

Versprechen und Zusagen der Kommission zeigen ihren Willen, Petitionen von Bürgerinnen und Bürgern ernsthaft zu 
berücksichtigen, diese verpflichten die Kommission jedoch nicht dazu, irgendwelche bestimmten Maßnahmen zu 
ergreifen. Die Kommission und das Europäische Parlament könnten in Betracht ziehen, ihre Beziehung 
hinsichtlich der Bearbeitung von Petitionen in einer bindenden Vereinbarung zu formulieren. 

• Die Notwendigkeit, das Bewusstsein in Bezug auf das Petitionsrecht, das einschlägige Verfahren und die 
Zuständigkeiten der EU zu schärfen, wurde durch das Europäische Parlament vollumfänglich anerkannt17ei mehreren 
Gelegenheiten hat das Europäische Parlament die Chance hervorgehoben, die Petitionen dem Europäischen 
Parlament und anderen Organen der EU bieten, mit Unionsbürgerinnen und -bürgern, die von der Anwendung des 
EU-Rechts betroffen sind, in Kontakt zu treten18. Deshalb sind Maßnahmen zur Schärfung des Bewusstseins und eine 
wesentliche Verbesserung bei der Ausübung dieses Rechts vonnöten.
_____________________________________________________________________________________ 
17 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Februar 2019 zu den Ergebnissen der Beratungen des 
Petitionsausschusses im Jahr 2018 (2018/2280(INI)). 
18   Ebenda. 
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